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Aus der Krankenversicherungspraxis«
Von Paul Reich. Mannheim.

Unter dieser Ueberschrift wird von Bureauvorsteher Kleine-

«Bochum in Nummer 9 dieser Zeitschrift unter anderem über die

Berechnung der Dauer der Krankenhilfe nach § 183 RV. ge¬

schrieben. Der Verfasser illustrierte an einigen Beispielen seine

Meinung wie folgt:

„2. Beispiel. Ein Versicherter feiert, angenommen wegen

«Lungenleidens, 13 Wochen krank« ist dann 13 Wochen wieder

arbeitsfähig und anschließend daran wegen des gleichen Leidens
wieder arbeitsunfähig. Nach diesem Beispiel hat der Erkrankte

Anspruch auf 39 Wochen und einen Tag Krankenhilfe, davon

26 Wochen und einen Tag auf Krankengeld. Die Zeit der Ar¬

beitsfähigkeit liegt zwischen zwei Perioden des Krankengeld¬
bezuges. Es dürfen also nach § 183, Abs. 1« Satz 2, RVO.
13 Wochen nicht angerechnet werden.

3. Beispiel. Derselbe Versicherte war« nachdem er

13 Wochen krank gefeiert hatte« nicht 13, sondern 20 Wochen

hintereinander wieder arbeitsfähig und daran anschließend
wieder arbeitsunfähig. In diesem Falle hat der Versicherte

zunächst Anspruch auf 13 Wochen Krankengeld, dann für
20 Wochen nur auf Krankenpflege (ärztl. Behandlung usw.) und

dann noch auf Krankengeld für 6 Wochen und einen Tag.
Hiernach verringert sich also der Anspruch auf das Kranken¬

geld um 7 Wochen, weil ja nur 13 Wochen auf die Dauer des

Krankengeldbezuges nicht angerechnet werden/4
Der | 184 RVO. ist eine jener Bestimmungen, denen man

die verschiedenste Auslegung geben kann. Immerhin aber ist

gerade der zweite Satz des Absatzes 1 in der Literatur und in

der Rechtsprechung so zahlreich behandelt, daß Zweifel über die

Auslegung jenes Satzes nicht mehr auftauchen sollten.

Der Verfasser des eingangs zitierten Artikels geht von einer

falschen Auslegung der ersten Worte, „fällt in den Krankengeld¬
bezug44, des zweiten Satzes des Absatzes 1 a. a. O. aus, wenn er

annimmt, der Versicherte (siehe Beispiel 3) habe« nachdem er

13 Wochen krank gefeiert und 20 Wochen nur Krankenpflege
bezog, noch einen Anspruch auf 6 Wochen und einen Tag
Krankengeld.

Zunächst ist einmal grundsätzlich daran festzuhalten, daß die
Krankenhilfe 26 Wochen nach Beginn der Krankheit endet. Tritt

zur bestehenden Krankheit im Laufe der 26 Wochen Arbeits¬

unfähigkeit hinzu, so beginnt, um es ganz deutlich zu sagen, die

Frist von neuem, d. h. der Versicherte hat nunmehr noch einmal

26 Wochen und einen Tag Anspruch auf Krankenhilfe (Kranken¬
geld und Krankenpflege), denn der 2. Halbsatz des Absatzes 1

des § 183 besagt, daß die Krankenhilfe erst 26 Wochen nach dem

Tage endet, von dem ab Krankengeld bezogen wird.

Unklarheit besteht nicht über solche Fälle, in denen

26 Wochen hintereinander Krankenpflege bezogen wird; ein

solcher Versicherter wäre ausgesteuert. Klar ist auch, daß der

Versicherte nach 26wöchigem Bezug von Krankenpflege und

Krankengeld ausgesteuert ist. Zweitel bestehen nur über den

Fall, in dem sich der Bezug von Krankengeld oder Kranken¬

pflege im einheitlichen Versicherungsfall wiederholt, auf den also

der zweite Satz des Absatzes 1 des § 183 anzuwenden wäre.

Grundsätzlich ist einmal daran festzuhalten, daß die

26wöchige Bezugsdauer entweder von dem Tage des Beginnes
der Krankheit oder dem des Beginnes der Arbeitsunfähigkeit ab

läuft. Sodann ist zu beachten, daß der zweite Satz des Ab¬

satzes 1 des zitierten Paragraphen erst dann praktisch anwend¬
bar wird, wenn der arbeitsunfähig gewesene Versicherte wegen

des gleichen Leidens erneut arbeitsunfähig wird. Bei der

Prüfung des erneuten Antrages auf Krankengeld ist das Schwer¬

gewicht auf die Worte „fällt in den Krankengeldbezug eine Zeit44

zu legen» jA. b. ta Js* zu prüfen, ob die krankengeki freie Zeit

in ihrer Gesamt dauer noch in die bereits begonnene Kranken¬

geldbezugszeit fällt. Wenn also ein Versicherter vom 1. April
ab Krankengeld bezieht, so endet, um mit den Worten des
zitierten Satzes zn sprechen, „der KrankengekJbezug41 am

30. September. Die Zeit vom 1. April bis 30. September stellt
den „Krankengeldbezug44 oder die Krankengeldbezugszeit dar,
ungeachtet dessen, ob er (sie) unterbrochen wird oder nicht*
Wird der Versicherte bereits vor dem 30. September wieder

arbeitsfähig und ist er weiter krank im Sinne der RVO., so

endet sein Anspruch auf Krankenpflege trotzdem an letztge¬
nanntem Tage. Tritt aber noch vor Ablauf der 26 Wochen, bei¬

spielsweise am 1. August, erneut Arbeitsunfähigkeit ein, so ist

Satz 2 des § 183 anzuwenden und die 26wöchige Unterstützungs¬
dauer verlängert sich um die Zeit, während der nur Kranken¬
pflege gewährt wurde, höchstens jedoch um 13 Wochen.

Landesrat Seelmann-Oldenburg schreibt in einem Artikel
über «Wie lange ist Krankenhilfe zu gewähren44 in der Zeit¬
schrift „Ortskrankenkasse44, Jahrgang 1916, Seite 727, unter 5
über die Unterbrechung des Krankengeldbezuges u. a. folgendes:

„Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 2 des § 183

ist« wie sich aus seinem Wortlaut ergibt, daß die Zeit, in der nur

Krankenpflege gewährt wird, „in den Krankengeldbezug fällt44,
d. h. die Krankengeldbe<zugszeit muß von den Zeiten, in denen

nur Krankenpflege gewährt wird, umschlossen sein. Der Fall
des § 183, Satz 2, liegt also nicht vor, wenn zunächst nur

Krankenpflege gewährt wird und später Arbeitsunfähigkeit hin¬

zutritt, ohne daß diese Krankengeldbezugszeit unterbrochen wird«

. . . Ebenso handelt es sich nicht um den Fall des § 183, Satz 2«
wenn zunächst Arbeitsunfähigkeit besteht und dann nur Krank¬
heit, ohne daß vor Ablauf der 26. Woche wieder Arbeitsunfähig¬
keit hinzutritt. . . .

Die Regel des § 183, Satz 2« findet nur dann

Anwendung, wenn Arbeitsunfähigkeit bestanden hat, durch eine

Zeit, in der nur Krankenpflege gewährt wird, unterbrochen wird

und dann vor Ablauf der Unterstützungszeit wieder eintritt.44

Das Beispiel 3 des eingangs zitierten Artikels stützt sich
also auf die falsche Auslegung der Worte ««fällt in den Kranken¬

geldbezug44. Wann wäre denn jener Versicherte, so frage ich

mich, überhaupt ausgesteuert? Hätte jener Versicherte bereits

vor dem Beginn des Krankengeldbezuges 25 Wochen und 6 Tage
Krankenpflege erhalten, dann liefe nach diesem Beispiel die

Unterstützungsfrist erst mit Ablauf der 65. Woche ab. Ein

solcher Fall ist nach den bestehenden gesetzlichen Bestim¬

mungen undenkbar.

Kommentator Hahn sagt in seinem Handbuche der Kran¬

kenversicherung in Anmerkung 2 b zu § 183 u. a. folgendes:

„Ist ein Versicherter zunächst nur krank, nicht arbeitsun¬

fähig, und hat er von der Kasse nur Krankenpflege (nicht Kran¬
kengeld) für die Dauer von 26 Wochen erhalten, so endet hier¬

mit sein Anspruch auf Krankenhilfe schlechthin, so daß eine

später hinzutretende Arbeitsunfähigkeit ohne E.nfluß ist und

einen Anspruch auf Krankengeld nicht mehr zu erzeugen ver¬

mag. Tritt aber die Arbeitsunfähigkeit noch im Laufe jener
26 Wochen einv so kann sich die Dauer der Krankenhilfe unter

Umständen bis in die 52. Woche hinein, längstens auf 51 Wochen
und 6 Tage, nach dem Tage der Erkrankung erstrecken.44

Demnach ist also eine Verlängerung der Unterstiitzungsdauer
über die 52. Woche hinaus überhaupt nicht möglich. Ob Hahn

mit seinen 51 Wochen und 6 Tagen recht hat oder ob die sonst

in der Literatur aufgestellte Behauptung, die Unterstützungs¬
dauer könne sich auf 52 Wochen und 1 Tag höchstens erstrecken«
mag hier dahingestellt bleiben.

Klar ist, daß Satz 2 des § 183 nur auf die F;il!e nnwendba*

ist, in denen nach einmal begonnenem Krankengeldbezug Arbeits«

fähig- und Arbeitsunfähigkeit sich während der Krankengeld¬

bezugszeit abwechseln.
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Lande5rat See!man» sagt In dem zitierten Artikel, daß die

Regel des § 183. Satz 2. nur dann Anwendung findet, wenn zu

dem Zeitpunkt, zu dem sonst die Krankenhilfe ablaufen würde.

Arbeitsunfähigkeit besteht Cr stützt sich dabei offenbar auf die

Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom 21. Dezember

l'>15 — Ha K. 236^15 —. das mit dieser Entscheidung die Präge,

ob die Verlängerung der Unterstützungsdauer durch Nichtan-

rechnung krankengeldfrcier Zwischenze.ten voraussetzt. daB zu

dem Zeitpunkt, mit dem sonst die Unterstützungspflicht der Kasse

ablaufen würde. Arbeitsunfähigkeit besteht bejaht hat.

In der Begründung zu dieser Entscheidung ist über die Be¬

stimmung des § 183. Satz 2. folgendes gesagt:

„Diese Vorschrift wird von der beklagten Kasse und den

Vorinstanzen verschieden ausgelegt Dtt Kasse hält sie nur dann

fiir anwendbar, wenn der Versicherte zu derjenigen Zeit, zu der

die Krankenhilfe gemäß § 183. Abs. 1. Nr. 1. a. a. O. nach Oesetz

oJer Satzung ablaufen würde, arbeitsunfähig ist, während das

Versicherungsamt meint daö diese Ansicht im Oesetz keine Stütze

finde, hält das Oberversicherungsarnt die Auffassung der Kasse

fur zutreffend. Auch der Senat hat sich, ohne die ZweifeJhaftig-

keit der trage zu verkennen, dieser Ansicht angeschlossen.

§ 183, Abs. 1. Satz 2. schließt krankengeldfreie Zwischenzeiten

bis zu einer gewissen Dauer nur von der Anrechnung auf den

Krankengeldbezug aus. Diese Vorschrift bezweckt somit nach

ihrem Wortlaut eine Verlängerung des Krankengeldbezuges

über diejenige Zeit hinaus, zu der er sonst nach Satz 1 a. a. O.

«blauten würde. Ein« derartige Verlängerung des Kranken-

geWbezuges kann aber nur in Frage kommen, wenn der Ver¬

sicherte zu jener Zeit arbeitsunfähig ist; denn der Anspruch auf

Krankengeld setzt nach § 182. Nr. 2, Arbeitsunfähigkeit des Ver¬

sicherten voraus. Folglich ist auch § 183. Abs. 1, Satz 2, nach

Seinem Wortlaut nur dann anzuwenden, wenn zu dem bezeich¬

neten Zeitpunkt Arbeitsunfähigkeit besteht"

Damit ist zur Genüge begründet daß die Ansicht des Ver¬

fassers des eingangs zitierten Artikels auf einer falschen Aus¬

legung der betreffenden Gesetzesbestimmung beruht.

§ 183 ist das sagte ich schon eingangs, eine jener Bestim¬

mungen der RVO., die die verschiedenartigste Auslegung zu¬

lassen. Das dokumentiert auch die zitierte Entscheidung des

Reichsversicherungsamts, wenn sie in ihrer Begründung von

einer Zweifelhaftigkeit der zur Entscheidung gestandenen Frage

spricht. Wenn nun also die Rechtslage die besprochene ist, so

wollen meine Ausführungen keineswegs danin verstanden

werden, daß sie so sein müsse. § 183 birgt Härten in sich, die

man den Versicherten schwer begreiflich machen kann. Ins¬

besondere trägt hierzu der Absatz 2 bei. der besagt:

..Ist Krankengeld über die 26. Woche nach Beginn der Krank¬

heit hinaus zu zahlen, so endet mit seinem Bezüge auch der

Anspruch auf Krrnkcri"pflege."
Das bedeutet, daß der Versicherte, der 22 Wochen arbeits¬

fähig krank war und dann arbeitsunfähig wird, bei wiederein¬

tretender Arbeitsfähigkeit unmittelbar nach der 26. Krankheits¬

woche „ausgesteuert" ist. Jenem Versicherten, der vielleicht

nur 5 Wochen Krankengeld bezogen hat, wird dies unverständ¬

lich sein. Haben wir hier einen Fall, in dem 22 Wochen Kran¬

kenpflege und 5 Wochen Krankenhilfe (Krankenpflege und Kran¬

kengeld) gewährt wurde, so haben wir auf der anderen Seite

auch Fälle, in denen Kassen zunächst 25 Wochen Krankenpflege

und dann noch 26 Wochen Krankenhilfe (Krankenpflege und

Krankengeld) gewähren müssen. Dabei wird man nicht be¬

haupten wollen, daß die Arbeitsunfähigkeit bedingenden Krank¬

heitsfälle immer die schwereren sind.

Man komme nun nicht und sage, ein solcher Versicherter

habe den Trost, daß seine Kasse bei Eintritt eines neuen Ver-

sicherungsfalles, dem die gleiche Krankheitsursache zugrunde
liegt, von den Bestimmungen des § 188 nicht Gebrauch machen

könne, denn damit ist ihm momentan nicht gedient.

So sicher wie es ist, daß die mit Arbeitsunfähigkeit ver¬

bundenen Krankheitsfälle nicht immer die schwersten sind, so

sicher ist es auch, daß der Bezug von Krankengeld oder das

Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit innig zusammenhängt mit der

sozialen Lage des einzelnen Versicherten. Tagtäglich lernt man

In der Praxis diesbezügliche Fälle kennen. Versicherte, die im

Falle eintretender Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf Ent¬

gelt haben, gehen, obwohl die Art ihres Leidens kaum eine

Arbeit zuläßt, ihrer Beschäftigung nach. Die Not läßt ihnen keine

Zeit zur Ruhe, und so erleben wir. daß dieser Kreis der Ver¬

sicherten nicht Arbeits u n -, sondern Arbeitsfähigkeit simu¬

lieren muß.

Auf der anderen Seite aber sehen wir Versicherte, denen im

Krankheitsfalte das Entgelt auf bestimmte Zeit fortgezahlt wird.

Sie wird man unter die sozial Besserstehenden rechnen müssen,

ond diese sozial Besserstellenden, das mag paradox klingen, sind

es, die den Krankenkassen zurzeit mehr Krankengeldausgaben

machen als der zuerst genannte Kreis der Versicherten.

Vergegenwärtigt man sich nun, daß ein Angehöriger des

zuerst genannten Versichertenkreises nach monatelangem Bezug

vou nur Krankenpflege gezwungen ist, auf einig« Wochen die

Arbeit einzustellen und verweigert man ihm dann die weitere

Krankenpflege unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des

§ 183, Abs. 2. so wird man sich über das erstaunte Gesicht eines

solchen „Unglücksraben" nicht wundern dürfen. Hinzu kommt

aber, daß die Kassen in solchen Fällen im Nachteile sind deshalb»

weil ein solcher Versicherter direkt zur Simulation von Arbeits¬

fähigkeit verurteilt wird, will er sich den Anspruch auf Kran¬

kenpflege weiter sichern.

Ich glaube also begründet zu haben, daß die Tatsache des

innigen Zusammenhanges von Arbeitsunfähigkeit und sozialer

Lage bereits vorliegt und wahrscheinlich auch noch längere
Zeit vorliegen wird. Die Beseitigung dieser Tatsache zu er¬

örtern, kann heute nicht meine Aufgabe sein. Dazu ist eine be¬

sondere Stellungnahme nötig. Ich habe sie feststellen müssen,

um den Nachweis zu führen, welche Härten § 183 in sich birgt

Der Beseitigung dieser Härten durch Schaffung einer die Inter¬

essen sowohl der Versicherten als auch der Kassen wahrenden

Bestimmung soll mit dem Gesagten gedient sein.
.

Das Gutachten des Versicherungsamtes im

Feststellungsverfahren der Unfall- und

Invalidenversicherung.
Von J. Eckert« Berlin-

Im Feststellungsverfahren der Unfall- und Invalidenversiche¬

rung ist das Versicherungsamt zur Mitwirkung unter den im

6. Buche der Rcichsversicherungsordnung bestimmten Voraus¬

setzungen berufen.

Während aber im einfachen Einspruchsverfahren der Un¬

fallversicherung das Versicherungsamt sich bei der vor ihr

erfolgten Vernehmung des Berechtigten zur Sache nur

««äußern-1 kann, vgl. § 1598 RVO.« bestimmt § 1605 für den

Einspruch bei Aenderung von Dauerrenten: ««Das Versicherungs-

amt erstattet ein Qutachten in der Sache. Das Outachten

hat sich über alles auszusprechen« was nach Ansicht des Ver«

sicherungsamtes für die Entschließung des Versicherungsträgers
von Bedeutung ist Beruht das Outachten nicht auf der Ueber-

einstimmung des Vorsitzenden des Versicherungsamtes und der

Versicherungsvertreter, so sind die abweichenden Meinungen

zu vermerken/4 Im Bereiche des Entschädigungs-Feststellungs-
verfahrens der sozialen Invaliden- und Hinterbliebenen-

Versicherung gilt eine dem § 1605 RVO. ähnliche Rechtslage,
indem die Vorschriften des § 1623 au a. O. bestimmen: ««Das
Versicherungsamt erstattet ein Qutachten in der Sache;
das Outachten hat sich über alles auszusprechen, was nach

Ansicht des Versicherungsamtes für die Entscheidung des Ver¬

sicherungsträgers von Bedeutung ist Kann wegen Verbrechens

oder vorsätzlichen Vergehens (§ 1254) oder wegen Widersetz¬

lichkeit (§§ 1272, 1306) der Anspruch ganz oder teilweise ver¬

sagt oder entzogen werden« so hat sich das Qutachten auch

darüber auszusprechen, wieweit von dieser Befugnis Gebrauch

zu machen ist Beruht das Outachten nicht auf der Ueber-

einstimmung des Vorsitzenden des Versicherungsamtes und der

Versicherungsvertreter, so sind die abweichenden Meirfungen
mit Angabe der Gründe zu vermerken.44

Die Einhaltung der in den §§ 1605, 1623 den Versicherungs¬
ämtern auferlegten Verpflichtungen der „Qutachtensabgabe" ist

zwingender Natur und nicht zu umgehen; darüber besteht wohl
im großen und ganzen auch keinerlei Unklarheit Eine andere,
nicht minder ^wichtige Frage aber ist die Frage nach der Art

und Form dieser Pflichterfüllung, Darüber werden öfters Klagen
erhoben, wenn die Gutachtensabgabe den billigerweise an sie

zu stellenden Aufgaben nicht genügt und dadurch die glatte und

rasche Abwicklung des Entschädigungs-Feststellungsverfahrens
gehemmt wird. Eine Bestätigung für diese Behauptung liegt in

der Tatsache, daß die obersten Spruchbehörden wiederholt Ge¬

legenheit nehmen mußten, gegen die „gutachtliche4* Behandlung
des Falles von Seiten des Versicherungsamtes Stellung zu nehmen,
sei es wegen der Form oder des Inhaltes derselben, sei es wegen

sonstiger mit der Qutachtensabgabe irgendwie im unmittelbaren

Zusammenhange stehender Erscheinungen.

Die wirklich sachverständige und der glatten Abwicklung
des Entschädigungs - Feststellungsverfahrens dienende Qut¬

achtensabgabe ist von Haus aus eigentlich eine reine Beweis-

und Tatsachenfrage, da sie nur dann befriedigend ausfallen kann,

wenn ihr klare und einwandfreie Feststellungen, welche die

gesamten, das Feststellungsverfahren betreffenden Sach- und

Rechtsverhältnisse umfassen, zugrunde liegen. Jo einwand¬

freier der hier verlangte Beweis geführt worden ist desto er¬

schöpfender und der Sache dienlicher wird sich die ,*Outachtens"-
abgabe von seiten des Versicherungsamtes gestalten können;

das gilt vor allem für das Entschädigungsfeststellungsverfahren
im Bereich« der sozialen Invaliden- und Hinterbliebenenversiche¬

rung, dessen Unterlagen bekanntlich das Versicherungsamt von
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Anfang an zu beschaffen die Verpflichtung hat. Soweit das

Oesetz im übrigen die Einleitung und Durchführung von Beweis-

Aufnahmen usw. ausdrücklich dem Versicherungsamt übertragen

hat, dari dieses für letztere Zwecke nicht wieder den Versiche¬

rungsträger beanspruchen. Im einfachen Einspruchsverfahren in

Unfallversicherungsangelegenheiten ist dies durch die Bestim¬

mungen des § 1598 RVO. sogar ausdrücklich klargestellt, indem

die dort gewählte Wortfassung einwandfrei die Durchführung

des Beweisverfahrens unmittelbar durch das Versicherungsamt

gelbst vorgesehen hat; vgl. auch Bescheid des RVA. vom

24. Februar 1914, Archiv für Reichsvers. 1916 S. 46. Ziff. 2002.

Eine besondere Bedeutung hat dabei im Einspruchsverfahren

der Unfallversicherung die Frage des Rechtes der Versiche-

fungsämter auf Einholung ärztlicher Outachten*

Die wesentlichsten Merkmale des Einspruchsverfahrens

Sind bekanntlich: einmal die zwingende Natur der Bestimmung,

daß der Berechtigte im Falle der Erhebung des Einspruches „per¬

sönlich" gehört werden muß, sodann daß unter bestimmten nähe¬

ren Voraussetzungen begründete Recht des Versicherten auf neue

ärztliche Untersuchung! Die Vernehmung des Berechtigten zum

Zwecke seines persönlichen Gehörs kann ver dem Feststellungs¬

organ des Versicherungsträgers oder vor dem Versicherungsamt

erfolgen, so lange es sich nicht um die Aenderung einer „Dauer-

rente" handelt und so lange der Berechtigte nicht verlangt, daß

Seine Vernehm ang von dem Versicher ungsamte erfolgt.

Neben diesem persönlichen Qehör hat das weitere Recht des

Einsprucherhebenden auf Einholung des Gutachtens

eines bisher noch nicht gehörten Arztes durch

das Versicherungsamt eine nicht geringere Bedeutung. Diese

Neuerung verbessert die Parteistellung des Entschädigungs¬

berechtigten natürlich ganz erheblich, indem sie diesen instand

setzt, gegen ein ihm nicht einwandfrei erscheinendes, vom Ver¬

sicherungsträger «rholtes ärztliches Gutachten, die gutachtliche

Entscheidung eines anderen ärztlichen Sachverständigen anzu¬

rufen und zwar ohne daß er hierfür Kosten aus eigener Tasche

aufzuwenden hätte. Die Geltendmachung dieser besonderen

Rechte mußte der Gesetzgeber aus naheliegenden Gründen be¬

schränken und so knüpft § 159^ RVO. die Einholung des neuen

Gutachtens an zwei Voraussetzungen: Einmal ist der Antrag nur

zulässig, wenn nicht schon durch den Versicherungsträger ein

Arzt gehört worden ist, dem der Versicherte nach eigener Wahl

seine Behandlung übertragen hat; ferner ist bestimmt, daß das

Versicherungsamt dem Antrag nur stattzugeben hat, wenn

nach seiner Ansicht das Gutachten für die

Entscheidung von Bedeutung sein kann. Er¬

achtet daher der Vorsitzende des Versicherungsamtes oder sein

Stellvertreter den Sachverhalt durch die bisherigen ärztlichen

Gutachten für genügend aufgeklärt oder erübrigt sich aus ande¬

ren Gründen (weil kein Betriebsunfall vorliegt weil Versicbe¬

rungspflicht nicht besteht oder Verjährung eingetreten ist) die

ärztliche Begutachtung überhaupt, so würde der Antrag des

Einsprucherhebenden die bezeichnete Rechtswirkung nicht aus¬

zulösen imstande sein* Selbstverständlich wird durch die zwin¬

genden Voraussetzunsren des § 1595 a. a. O. die für den Ver¬

sicherten (Entschädigungsberechtigten) kostenlose Einholung des

Gutachtens eines ihm mehr entsprechenden ärztlichen Sach¬

verständigen praktisch nur auf wenige Ausnahmefälle beschränkt.

Doch gleicht sich dieser Mangel zum erheblichen Teil durch den

weiteren § 1596 RVO. wieder aus, indem hiermit den Versicher¬

ten noch weitergehende Rechte eingeräumt worden sind. Dort

ist nach dem Wortlaute des genannten Paragrapheu ausdrücklich

bestimmt: „Auf Verlangen des Berechtigten ist in allen

Füllen, wenn er die Kosten im voraus entrichtet, ein von ihm

bezeichneter Arzt als Gutachter zu vernehmen. Lassen sich

diese Kosten im voraus nicht bestimmen, so kann das Versiche¬

rungsamt einen Pauschbetrag als Sicherheitsleistung fiir diese

Kosten fordern. Ist bei der endgültigen Feststellung auf Grund

des neuen Gutachtens eine Rente, die im Bescheid abgewiesen

war, gewährt oder die im Bescheide festgestellte Teilrente er¬

höht worden, so sind dem Berechtigten die Kosten zu erstatten,

soweit es angemessen ist. Bei Streit über die Erstattung ent¬

scheidet auf Beschwerde das Oberversicherungsamt endgültig."

Frgänzend hierfür ist noch der § 1597 a. gl. O., nach welchem

das Versicherungsamt entscheidet, inwieweit dem neuen Gut¬

achter (§§ 1595. 1996) die vorhandenen ärztlichen Gutachten mit-

gntelten sind. Einsicht in die übrige! Vorverhandlungen muß

ihm tif Verlangen gewährt werden

Die Ums.ündc, welche sodann den eigentlichen Inhalt des

„Gutachtens44 des Versicherungsamtes bestimmen, sind

Em Gesetze selbst näher bezeichnet: „Das Gutachten hat sich

fiber alles auszusprechen, was nach Ansicht des Versicherungs¬

amtes für die Entschließung des Versicherungsträgers von Be¬

deutung ist*4 Man versteht darunter ohne Zweifel eine eigene

Kuhverständige „Beurteilung44 oder „Urteilsbegründung" von

Seiten des Versicherungsamtes zur Sache, in welcher zwar die

festgestellten Tatsachen und Umstände zur näheren Begründung

herangezogen werden dürfen, In welcher aber nicht die An«*

führung der Tatsache allein für sich das eigentliche Gutachten

darstellen soll. Deshalb hat auch das bayer. Landesversichft-

rungsamt mit Rev.-Entsch. vom 1. März 1915 — Archiv füt

Reichsvers. 1916, S. 83 Ziff. 2073 — den Antrag eines Versiche¬

rungsamtes, „es möge eine weitere ärztliche Aeußerung erholt

werden41, nicht als „Gutachten*1 im Sinne des § 1623 a. a. O.

gelten lassen können. Mit weiterer Revisionsentscheidung vom

2. Mai 1916 hat das gleiche Amt den Inhalt des Gutachtens eines

Versicherungsamtes beanstandet, nachdem in demselben zur

Frage der Invalidität selbst keine Stellung genommen worden

war. Das „Gutachten44 des Versicherungsamtes hatte hier ledig¬

lich eine bloße Aeußerung, „es möge eine Krankenhausbehand-

lung eingeleitet werden," enthalten, was vom Landesversiche¬

rungsamt nicht als eine verständige Auslegung über den Streit¬

gegenstand erklärt wurde; vgl. RVA. Amtl. Nachr. 1913, S. 674

Ziff. 1751, Archiv 1913 S. 274, Ziff. 920.

Schließlich erscheint für die gutachtliche Aeußerung des

Versicherungsamtes noch der Umstand einer besonderen Erwäh¬

nung wert, wie er hinsichtlich der persönlich gewonnenen Wer¬

tung von körperlichen Leiden und Zuständen auf die Verwertung

der Erwerbsfähigkeit eines Versicherten, bei Unfallverletzten

sowohl, wie bei Invaliden, von Seiten des Vorsitzenden des Ver¬

sicherungsamtes oder seiner Beisitzer, im Gutachten des Ver¬

sicherungsamtes zum Ausdruck zu kommen hat Man muß fest*

stellen, daß die Subjektivität der Klagen und Behauptungen des

Versicherten hier oftmals für das Gutachten des Versicherungs¬

amtes einen größeren Ausschlag geben, als die Feststellungen

und Begutachtungen des ärztlichen Sachverständigen, Selbst¬

redend soll und muß das Versicherungsamt in seinem Rechte

der Beweiswürdigung volle freie Hand haben und ein Gutachten

abgeben, das seiner objektiven Ueberzeugung entspricht An¬

dererseits aber sollte die Bevorzugung der subjektiven Behaue

tungen und Klagen, oder die Beurteilung des Zustandes des Ver¬

sicherten nach eigenem „Augenschein44 wirklich nur in ganz

triftig zu begründenden Fällen gegenüber den sachverständigen

ärztlichen Feststellungen und Begutachtungen erfolgen. Das

bayer. Landesversicherungsamt hat hierzu zutreffend hinsicht¬

lich des Rechtes der freien Beweiswürdigung in einer Revisions¬

entscheidung vom 25. Mai 1917, N. E 49/17 folgendes ausgeführt:

„Der von einem Laien auf medizinischem Gebiet gewonnene Ein¬

druck Ist ein unzuverlässiger Berater, der vor Täuschungen

nicht schützt und nur dann verwertet werden kann, wenn er

auf tauglicher, besonders durch ärztliche Gutachten nicht ent¬

kräfteter Unterlage beruht Die Äerzte haben auf dem hier in

Betracht kommenden Gebiet ein besseres Wissen, eine größere

Erfahrung und darum ein verlässigeres Urteil, als der Laie.

Gerade bei weniger einfach gelagerten Erkrankungen, wie auf

dem Gebiete der Geisteskrankheiten, und der Gebrauchsfähigkeit

der Arme und Beine ist für den Laien die Gefahr der Täuschung

sehr groß. Auch die Äerzte lassen ja den Eindruck der von

ihnen untersuchten Personen auf sich wirken, und gerade sie

sollen durch ihr medizinisches Wissen und ihre Erfahrung den

wahren durch den Eindruck nicht getrübten körperlichen Zustand

feststellen und danach die Erwerbsfähigkeit einschätzen. So

lange die ärztlichen Gutachten nicht durch entgegenstehende

untrügliche Beweismittel in ihrer Beweiskraft erschüttert oder

beseitigt sind, bleiben sie maßgebend."

Schließlich ist speziell für den Bericht des Feststellungs*

Verfahrens der Unfallversicherung nicht unberücksichtigt zu

lassen, daß das Einspruchsverfahren in erster Linie nicht als ein

eigentliches Streitverfahren im streng rechtlichen Sinne gelten

soll, sondern vielmehr als eine Art Aosgleichverfahren im ver¬

söhnlichen Sinne, das nach beiden Seiten hin, sowohl nach def

des Entschädigungsberechtigten, wie nach der des beteiligten

Versicherungsträgers, Nutzen zu stiften hat. Dem Entschädi¬

gungsberechtigten soll in erster Linie das Vertrauen zur gerech¬

ten und sachgemäßen Feststellung, bzw. Behandlung seines Ent¬

schädigungsfalles gehoben, dem Versicherungsträger aber ge-.

gebancnfalls Anlaß geboten werden, durch die im Einspruchs¬

verfahren gewollte erschöpfende Aufklärung des Tatbestandes

und Sachverhaltes den etwa sachlich für den Entschädigungs-

berechtigten ungerechtfertigt gewesenen ungünstigen Standpunkt

neu zu prüien und abzuändern. Nach beiden Seiten hin soll der

Anreiz des eigentlichen „Streif'verfahrens mit dessen so überaus

schädlichen Nebenerscheinungen nach Möglichkeit beseitigt tmd

eine friedliche Einigung dort erzielt werden« wo es allein auf die

„sachlichen4* Beweggründe und Feststellungen ankommt.

Gründlichste und erschöpfendste Aufklärung und Feststellung

des Sachverhaltes müßte man also vor allem und fürs erste dem

Versicherungsamte ans Herz legen, damit den wirklieben Inter¬

essen der Entschädigungbercchtigten und *dcr Versicherungs¬

träger gedient ist. Je gründlicher und sachlicher diese Arbeit

getan ist« desto klarer und leichter wird die sachverständige

Urteilofindung und erst daraus ergibt sich dann die dem-

entsprechende brauchbare Gutachtensabgabe.
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Verwaltung:.
Inva.fdcnrenuierfee.MHei. und Krlegerhlnterbllebene. Mit Ge¬

setz vom 20. Mai 193«) wurde bekanntlich den Empfängern von

Renten aus der Invalidenversicherung ab 1. Juli 1920 eine

Rentenzulage gewährt. Mit Oesetz vom 26. Dezember 1920

wurde dann die Gewährung einer außerordentlichen Beihilfe vor¬

gesehen. Diese Beihilfe, die nebe« der Zulage gewährt wird,

beträgt fflr den Empfänger einer Invaliden-, Alters-, Witwen¬

oder Witwerrente monatlich 40 Mlu für Empfänger einer

Waisenrente monatlich 30 Mk. Da die Zulage an Milltärrenten-

empfänger nach dem 31. Dezember 1920 nicht mehr gewährt

worden ist. die Beihilfe aber nur dann zusteht, wen« die Zulage

gezahlt wird, sind Kriegsbeschädigte und Kiegerhinterbhebene

weder in den Oenuß einer Zulage noch in den Oenuß der Bei¬

hilfe gesetzt worden. Dadurch ist vielfach ein« Schlechter-

stellung. besonders der Kriegereiter«, erfolgt die ein Kriegs-

eiterngeld oder eine widerrufliche Zuwendung erhalten. Diese

betrasen in der Regel weniger als die Invalidenrente nebst Zu¬

lage und Beihilfe. Mit Oesetz vom 7. April 1921 ist dann An¬

weisung ergangen, daß die Beihilfe den Empfängern von Renten

nach dem Rclchsversorgungsgesetz oder anderen Militärversor¬

gungsgesetzen insoweit zusteht, als die zu gewährende Invaliden-

ronteribeihilfe die gewährte Versorgung übersteigt Da aber

das Gesetz nach wie vor die Oewährung der Beihilfe nur dann

vorsieht, wenn die Zulage nach dem Oesetz vom 20. Mal zu¬

steht, ist in Wirklichkeit nichts geändert Da kommt nun eine

Entscheidung des Reichsversicherungsamtes zu Hilfe. Das

Reichsversicherungsamt hat am 16. März 1920 entschieden, daß

eine Versorgung nach dem Reichsversorgungsgesetz oder anderen

Militärversorgungsgesetzen nur dann vorliegt wenn es sich um

einen tatsächlichen Rechtsanspruch der in Frage kom¬

menden Personen handelt. Von der Oewährung der Invaliden¬

rentenzuläge nebst Beihilfe können also nicht Personen ausge¬

schlossen werden, die nur auf Orund einer Kann-Vorschrift eine

widerrufliche Zuwendung oder ein Kriegselterngeld erhalten.

Das ist der Fall, wenn eine Witwe auf Qrnnd des § 40 des

Reichsversorgangsgesetses eine sogenannte Witwenbeihilfe be¬

zieht Ebenso kann von der Oewährung der Zulage nicht ein

Kriegsbeschädigter ausgeschlossen werde«, dem «uf Orund des

§ 32 des Reichsversorgungsgesetzes ew sogenanntes Ueber-

gangsgeld gewährt wird. Besonders zu betonen ist aber, daß

alle Kriegerhinterbliebenen, die noch nach dem Militärhinter¬

bliebenengesetz vom 17. Mai 1907 Kriegselterngeld oder wider¬

rufliebe Zulagen erhalten, Anspruch auf die Rentenzulage und

Beihilfe aus der Invalidenversicherung haben, wenn ihnen eine

Invalidenrente nach der Reichsversicherungsordnung gewährt

wird. Fast durchweg Ist am 1. Januar 1921 die Zahlung der

Zulage eingestellt worden; ebenso ist von den Landesversiche-

rungsanstalten die Auszahlung der Beihilfe nach dem Gesetz

vom 26. Dezember 1920 nicht veranlaßt worden. Es muß daher

besonders den Kriegseltern, die noch nicht nach dem Reichs¬

versorgungsgesetz Rente beziehen» angeraten werden, bei der

fflr sie zuständigen Landesversicherungsanstalt Antrag auf

Zahlung der Rentenzulage und InvaUdenrentenbeihilfe zu stellen.

Ein bestrafter Kassenschwindler! In der Person des Fabri¬

kanten Karl Kuhlemann, Hersteller automatischer Noten, stand

wegen Urkundenfälschung und Betrug am 3. Juni vor der

i Strafkammer des Landgerichts I Berlin ein Mann vor dem

Richtertiscb, der es jahrelang verstand, verschiedene Kassen

ia ganz raffinierter Weise zu betrügen und die versicherten

Mitglieder durch seine gemeine Handlungsweise zu schädigen.

K. war seit 1909 als Monteur, Schlosser. Maler. Hausdiener,

Arbeiter bei den zuständigen Krankenkassen gemeldet und wegen

seines Augen- und Nervenleidens von diesen durch Krankenhilfe

unterstützt und mehrmals ausgesteuert worden. Er hat s.ch

nicht gescheut während des Krankengeklbezuges von einer

Kasse, anderweitig zu arbeiten, um dadurch bei der anderen

Kasse auch Mitglied zu werden und von der neuen Kasse gleich¬

zeitig mit der anderen, oder im Anschluß an die Gesundmeldung

bei der ersten Kasse von der zweiten weiter Krankengeld zu

bezichen. Zu gleicher Zeit betrieb er seit 1915 in der Wass^r-

torstraße 63 selbständig die Herstellung automatischer

Noten für Orchestrions usw., meldete als „Fabrikant" zur Allge¬

meinen Ortskrankenkasse, darunter auch bei ihm nicht tätige

Verwandte und Bekannte.

Vom Februar bis November 1915 war er von R. Dornhelm

rar Ortskrankenkasse der Mechaniker gemeldet, bezog vom

April bis September Krankengeld, meldete sich im November

als Weiterversichercr, um hier wieder 26 Wochen Krankengeld

cn beziehen, gab dann Oastrollen bei anderen Kassen, um im

Mai 1918 wieder von R. D. bei der Mechanikerkasse gemeldet

zu werden und Unterstützung zu beziehen. Anläßlich einer von

ihm gegen die genant« Kasse 1920 beim Versicherungsamt an-

bängig gemachten Klage wegen 15 Mk. statt 5 Mk. täglichen

Krarkengeldet brach der von K. fein ausgeklügelte Schv. iodel

juummen. K. war überhaupt nicht von I). beschäftigt worden,

sondern hat, um die Betrügereien ausführen zu können, den

Namen seines Schwagers (Manu seiner SchwosterJ benutzt,

diesen der Kasse gegenüber als seinen Arbeitgeber bezeichnet

und alle 1915 und seit 1918 gemachte« Kassenmeldungen, Geld¬

sendungen usw. selbst mit dessen Namen aD.) gezeichnet»

Ebenso hat K. Jahrelang alle von der Kasse an D. gerichteten

Briefe usw. ständig in Empfang genommen. Dem Versicherungs-

amt und dem Qericht gab K. an. sich 1915 in der Person seine«

Schwagers einen „Kompagnon" genommen zu haben, den er

zufällig „am Moritzplatz kennengelernt haben will, dessen

Wohnung er aber nicht zu wissen angab, trotzdem er bei T\

verkehrte. FC hat durch die genannten Schiebungen die Ort»

krankenkasse der Mechaniker um 1650 Mk. geschädigt und nur

durch die Klag« ist die Kasse vor noch größerem Schade« be¬

wahrt worden. Dem Versicherungsamt schrieb der Betrüger i«

seiner Rechtfertigung unter anderm: m...
Daa Verhalten der

„Vertrauensärzte zugunsten der Kassen" hab« ich in meiner«

Artikel „Sozialdemokratische Krankenkassen — sozialistisch«

Freiheit" In der „Deutschen Zeitung" am 19. Juni 1920 genügend

beleuchtet und wird dieser skandalöse und unglaubliche Vor¬

fall auch noch genügend in der Öffentlichkeit gebrandmarkt

werden, auch werden sich imt dem Hintertür-Paragraphen der

RVO„ der in der „frei** und gleichheitiichen" sozialistische«

jüdischen „Regierung** zurechtgezimmert Ist auch die Rechts¬

parteien im Reichstag in allernächster Zeit sehr lebhaft bev

schäftigen
"

In einem Schriftstück an den Staatsanwalt li dem K. sich

als Obmann des Deutschen Herold und Hakenkreuzler bezeich«

riet sagt er: „. . . . Mag es nun Absicht sein oder nicht, di«

Herren Genossen machen eben alles verkehrt sie billigen einem

Straßenbahnschaffner oder Müllkutscher ein größeres Oehall

zu als einem Staatsanwalt und suchen D. erst nachdem er fort

ist, damit sie einem ihnen verhaßte« Kassenmitglied, weiches

nichts mit ihrem blöden Sozialismus gemein hat sondern mit

aller Macht an dem Wiederaufbau des Deutschen Vaterlande«

sich beteiligt, einen Strick drehen za köt >en
"

Jedoch alle diese Verbetzungen und Schwindeleien haben IC

nicht zu retten gemocht Der erste Zeuge D. (K.'s Schwager!

verweigerte sein Zeugnis. Der Staatsanwalt verlangte deshalb

Abweisung der Strafsache, da eine Aufklärung ohne D. nicht

möglich sei. Dieser Ansicht widersprach der Vorsitzende des

Gerichts, der erst die andern Zeugen hören wollte. Nach dere«

Vernehmung beantragte der Staatsanwalt zwei Jahre Gefängnis.

Das Qericht hielt K. der Urkundenfälschung, begangen durch

Annahme und Benutzung eines falschen Namens, sowie des Be¬

truges für überführt billigte K.. da unbestraft mildernde Urr>

stände zu und hielt wie der Herr Vorsitzende ausführte, für

die überaus gemeinschädliche Handlungsweise des K. eine Straf« .

von acht Monaten Oefängnis und Aberkennung der bürger¬

lichen Ehrenrechte auf fünf Jahre für notwendig.

Gewerkschaftliches,
Verbindlichkeitserklärung des Uebereinkommens für die Be*

rufsgenosscnschahsangestellten vom 8. Dezember 1920. Auf Ein¬

ladung des Reichsarbeitsministeriums waren Vertreter des Ar¬

beitgeberverbandes, des Verbandes der Berufsgenossenschaften.

sowie der Arbeitnehmerorganisationen am 4. Juli zu einer Be¬

sprechung erschienen. Das Reichsfinanzministerium und das

Reichsjustizministerium hatten trotz Einladung Vertreter nicht

entsandt Vom Reichsarbeitsministerium wurden nochmals

gegen einzelne Bestimmungen des Uebereinkommens Bedenken

geltend gemacht die von der Verbindlichkeitserklärung ausge¬

nommen werden sollten. Durch die Besprechung wurde Einig¬

keit dahin erzielt daß voraussichtlich das gesamte Ueberein¬

kommen mit Ausnahme der Ziffer 17 für verbindlich erklärt

werden wird. Damit hatte sich die Erörterung der grundsätz¬

lichen Frage der Anwendbarkeit des Sperrgesetzes auf die Be-

ruisgenossenschaftsangcstellten zunächst erledigt.

Musterdienstordnung ffir Berafsgenossenschaftsangestellte,
Im Anschluß an die vorgenannte Besprechung haben wir mit

dem Vertreter des Arbeitgeberverbandes wegen Schaffung der

Musterdienstordnung verhandelt Es wurde uns mitgeteilt daß

die Vorstandssitzung des Arbeitgeberverbandes, in welcher der

Oegenentwurf zur Musterdienstordnung vom Arbeitgeberverband

endgültig verabschiedet werden soll, am 13. Juli stattfindet

Wir haben daraufhin vereinbart daß die Verhandlungen über di«

Musterdienstordnung am 15. August stattfinden sollen. Eine

frühere Verhandlung ist nicht möglich, da die maßgebende«

Stellen bis zu diesem Zeitpunkt beurlaubt sind. Im Verlauf der

Besprechung konnten wir feststellen, daß seitens des „Verbaruv**

ein Entwurf zur Musterdienstordnung beim Arbeitgeberverband

überhaupt nicht eingereicht worden ist

Krankenkassentarif und Ortsklassenverzeichnis. Es häufen

sich die Anfragen wegen allgemeiner Anwendung des Orts-

klassenverze chnisses zur Reichsbesoldungsordnung auf unsere

Tarifgemeinschaft. Wir verweisen darum nochmals auf den in

Nummer 11 der „Volkstümlichen Zeitschrift" Seite 85 m.tge-

teilten Wortlaut des Beschlusses des Reichstarifausschusses
vom 23. Mai, nach dessen letztem Absatz das Ortsklasscnver-
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zeichnis zur RBO. zunächst nur Gültigkeit hat fflr die

vor dem Re I ch 11 a r if a u s seh uß strittig gewe¬

senen Bezirke»
Zu der Uebernahme des Ortsklassenverzeichnisses auch auf

die übrigen Bezirke muß der Reichstarifausschufl erst noch

Stellung nehmen. Wo örtlich eine Vereinbarung über eine

günstigere Gruppierung des betr. Ortes auf Grund des Orts¬

klassenverzeichnisses zur RBO. zustandekommt« ist dagegen

nichts einzuwenden

Krankenkassenangestellte In Mecklenburg-Schwerin. Das

Ministerium in Mecklenburg-Schwerin hat zum Sperrgesetz und

zu unserer Tarifgemeinschaft seinen Standpunkt wie folgt
? präzisiert:

Q Nr. L 25 741. ««Schwerin, den 7. Juni 1921.

Zum Bericht vom 10. Mal 192L

— O. Nr. A. 4294 WO. K. 18a. —

und vom 21. Mai 1921.

Auf Antrag der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ludwigslust

vom 24. Februar 1921 auf Genehmigung von Abänderung der

Dienstordnung ist vom Oberversicherungsarnt ein förmlicher

Bescheid nicht erlassen, sondern nur durch Schreiben vom

15. März 1921 eine Zwischenverfügung an die Kasse gerichtet

worden. Das unterzeichnete Ministerium kann daher auf den

Widerspruch des Zentralverbandeg der Angestellten und der

Angestellten der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ludwigslust eine

Beschwerdeentscheidung nicht erlassen, will aber seine« Stand¬

punkt wie folgt darlegen*
Nach § 9 Absatz 1 des Reichssperrgesetzes vom 21. De¬

zember 1920 sind das Reichsbesoldungsgesetz vom «30. April 1920

und seine späteren Abänderungen oder Ergänzungen, sowie die

Ausführungsbestimmungen dazu für die Regelung der Be¬

amten !>esoldung in den Ländern, Gemeinden und sonstigen

öffentlichen Körperschaften in dem Sinne bindend, daß die

Dienstbezflge ihrer hauptamtlichen Beamten und Lehrer nicht

günstiger gestellt werden dürfen als die der gleich zu be¬

wertenden Reichsbeamten. Die Krankenkassen sind als öffent¬

liche Körperschafte» im Sinne dieser Bestimmung anzusehen.

Das Reichssperrgesetz trifft aber nur ihre Beamten, nicht ihre

Angestellten.
Die Reichsversichertingsordnung unterscheidet im § 349

zwischen den Beamten und den Angestellten der Krankenkassen,

für welche die Dienstordnung gilt Die Dienstordnung gilt aber

¦ach § 353 für die von den Krankenkassen besoldeten Ange¬

stellten* die nicht nach Landesrecht staatliche oder gemeind¬

liche Beamte sind oder nach § 359 deren Rechte und Pflichten

haben. Nach dem — inzwischen aufgehobenen — § 359 kann

der Vorstand einer Orts-, Land- oder Innungskrankenkasse mit

Genehmigung des Oberversicherungsamtes Beamte auf Lebens¬

zeit oder nach Landesrecht unwiderruflich oder mit Anrecht auf

Ruhegehalt anstellen. Den Beamten, die in dieser Weise an¬

gestellt sind, kann die Landesregierung die Rechte und Pflichten

der staatlichen und gemeindlichen Beamten übertragen. Hier¬

nach besteht ein gewisser Widerspruch zwischen dem § 349

und dem § 359, indem letzterer alle ausdrücklich als Beamte auf

Lebenszeit oder unwiderruflich oder mit Anrecht auf Ruhegehalt

angestellten, ersterer nur die nach Landesrecht als staatliche

oder gemeindliche Beamte oder nach § 359 Absatz 3 mit deren

Rechten und Pflichten angestellten zu den Beamten rechnet.

Für den vorliegenden Fall ist aber dieser Widerspruch belang¬

los, denn wenn man auch den weitestgehenden Begriff des Be¬

amten zugrunde legt, können darunter doch nur die ausdrücklich

vorn Vorstand nach § 359 Absatz 1 mit Genehmigung des Ober¬

versicherungsamts zu Beamten bestellten verstanden werden.

Das unterzeichnete Ministerium schließt sich darin der vom

Reichsminister der Justiz in seinem Schreiben vom 23. April

1921 — G. Nr. IIb 626 M — und der vom Reichsminister der

Finanzen in seinem Schreiben vom 6. Mai 1921 — G. Nr. I B

55 247 — vertretenen Ansicht an. Da die Angestellten der Allge¬

meinen Ortskrankenkasse Ludwigslust nicht als Beamte angestellt

sind, kommt demnach das Reichssperrgesetz für sie entgegen

der Annahme des Oberversicherungsamtes nicht zur Anwendung,

insbesondere konnte auch die Aufstellung der beanstandeten

Dienstordnung nicht als eine solche Anstellung angesehen

werden, weil der § 359 Absatz 1 der Keichsversicherungsordnung
durch die Verordnung der Reichsregierung vom 5. Februar 1919

beseitigt ist, also zurzeit Beamte bei den Krankenkassen nicht

von diesen, sondern nur von Staat oder Gemeinde bestellt

werden können.

Das Oberversicherungsarnt hatte danach ohne Rücksicht

auf das Reichssperrgesetz zu prüfen, ob die abgeänderte Dienst¬

ordnung nach § 353 Abs. 3, Abs. 5, Satz 3. aus einem wichtigen

Grunde, insbesondere deswegen zu beanstanden war, weil die

Zahl oder Besoldung der Angestellten in auffälligem Mißver¬

hältnis tu ihren Aufgaben stand. Die Besoldungen der Ange¬

stellten sind nun in der abgeänderten Dienstordnung nach Maß¬

gabe des zwischen dem Hauptverband deutscher Ortskranken¬

kassen und dem Zentralverband der Angestellten am 28. De¬

zember 1920 abgeschlossenen Tarifvertrage und der Verein¬

barung vom 15. Februar J921 zwischen der freien Vereinigung

mecklenburgischer Ortskrankenkassen und der Gauleitung
Mecklenburg - Westpommern des Zentralverbandes der Ange¬

stellten geregelt worden und derartige tarif liebe Fest-

Setzungen müssen in Ermangelung besonderer

Anhaltspunkte als angemessene Regelung der

Besoldungen anerkannt werden. . . .

Mecklenburg-Schwerinsches Ministerium

Abteilung für Sozialpolitik,
das Mecklenburg-Schwerinsche Oberversicherungsarnt

hierselbst44

Krankenkassenangestellte in Baden. Der Versuch der ba¬

dischen Oberversicherungsämter, unsere Tarifgemeinschaft zu

sabotieren« ist mißglückt Das badische Arbeitsmini¬

sterium hat seinen Standpunkt in dieser Frag« in caclfei

stehender Entscheidung niedergelegt:
,J3adisches Arbeitsministerium.

Nr. 21 918. Karlsruhe, den 23. Juni 1921*
Di* Aenderung der Dienstordnung des Kranken-

kassenverbandes Karlsruhe betr.

An den Vorstand des Krankenkassenverbandes
Karlsruhe/

Der von demVorstand des Krankenkassen-

Verbandes Karlsruhe gegen die Entscheidung des Ober»,

versicherungsamtes — Beschlußkammer — Karlsruhe, vom 12. Mal

1921 Nr. 1614, wonach de« von dem Krankenkassenverbantt

Karlsruhe beschlossenen Aenderungen der §3 19, 20 und 21 der

Dienstordnung ffir die Angestellten des Krankenkassenverbandes

Karlsruhe die Genehmigung versagt wurde, rechtzeitig ein¬

gelegten Beschwerde wird stattgegeben. Die

angef och tene En tsch eidung wird hiermit auf¬

gehoben. Den zur Genehmigung vorgelegten

Aenderungei der §§ 19—21 der Dienstordnung

wird die Genehmigung erteilt.

Die in Frage stehende Aenderung bezweckt eine Neuregelung

der Gehalts- und Anstellungsverhältnisse auf Grund der Tarif¬

gemeinschaft zwischen dem Hauptverband deutscher Orts¬

krankenkassen und dem Zentralverband der Angestellten und auf

Grund des zum Vollzug der Regelung der Gehalts- und An¬

stellungsverhältnisse in Baden von den berufenen Vertretungen

der Krankenkassen und Angestellten getroffenen besondere«

Abkommens.

Vom 1. Januar 1921 ab hat die Tarifgemeinschaft neue Ver*

gütungen vereinbart die in der Gesamtvorstandssitzung des

Krankenkassenverbandes nach vorheriger Anhörung des Be¬

triebsrates der Angestellten am 3. Mai 1921 genehmigt wurde«.

Vom Oberversicherungsarnt wurde die Genehmigung versagt

weil Im Vergleich mit den Staatsbeamten ein» günstigere Rege¬

lung der Gehaltsverhältnisse der Kassenangestellten vorliege,

wodurch gegen das Besoldungssperrgesetz vom 21. Dezember

1920 verstoßen werde.

Ohne zu der grundsätzlichen Frage, inwieweit die An--

gestellten der Krankenkassen als Beamte im Sinne des Besol*

dungssperrgesetzes zu betrachten sind« und inwieweit deshalb

das Besoldungssperrgesetz auf die Gehaltsordnungen der Kran¬

kenkassen überhaupt Anwendung zu finden hat Stellung zu

nehmen, glaubte das Arbe tsministerium, der Beschwerde deshalb

stattgeben zu sollen, weil die vorliegende Besoldungsregelung

überhaupt nicht als wesentlich günstiger angesehen werden kann

als die Besoldung gleich zu bewertender Staatsbeamten. Die

Regelung der Vergütung im einzelnen schließt sich allerdings

in verschiedener Beziehung nicht an die Reichsbesoldungsordnung

und die ihr im wesentlichen entsprechende badische Besoldungs¬

ordnung an. Das ist aber im Besoldungssperrgesetz auch nicht

verlangt. In ihrer ganzen Wirkung und bei Abwägen der gegen¬

über der staatlichen Besoldungsordnung günstigeren Punkte

gegenüber den Punkten, wo sie ungünstiger ausgestaltet ist als

die staatliche Besoldungsordnung, erscheint die zur Genehmigung

stehende Gehaltsordnung nicht wesentlich günstiger als die staat¬

liche Ordnung der Beamtengehälter. Hinzu kommt daß

es sich, wie oben erwähnt, um eine auf der

Grundlage eines für das Gebiet des ganzen

Deutschen Reiches abgeschlossenen Tarifver¬

trags — also einer freien Vereinbarung der

beiden beteiligten Kreise — aufgestellte Be¬

soldungsordnung handelt, und daß schon in

dieser Tatsache wohl Anlaß erblickt werden

könnte, die in § l Absatz 2 des Besoldungs¬

sperrgesetzes erwähnten besonderen Verhält¬

nis s e oder besonderen Gründe für eine gün¬

stigere Behandlung der Angestellten der am

Tarifvertrag beteiligten Verbände zu er¬

blicken.
Da hiernach ein wichtiger Grund, der die Versagung recht¬

fertigt, nicht vorliegt, insbesondere Zahl oder Besoldung der

Angestellten nicht in auffälligem Mißverhältnisse zu deren Auf¬

gaben steht vermochte sich das Arbeitsministerium der Ent¬

scheidung des Oberversichcrungsamtes Karlsruhe nicht anzu¬

schließen, erkennt vielmehr, wie eingangs ausgeführt
gez, Eiigler."
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Rechtsprechung.
Die auf Grund de: Verordnung vom 30. April 1920 vom

Vorstande der Krankenkasse beschlossene Erhöhung der Grund¬

lohne tritt von dem Zeitpunkte ab iu Kraft« den der Vorstands-

beschfuß bestimmt Die Bestimmung In 8 9 der erwähnten Ver-

ordnunz. daü die Vorschriften der $3 1 bis 4 derselben am Tage

der Verkündung mit Wirkung vom 7. April 1020 an in Kraft

treten« hat nicht zur Folge, daß die neuen Grundlöhne ohne

weiteres vom 7. April 1920 an Wirksamkeit erlangen.

Grundsätzliche Entscheidung des Reichsversicbenmgsamts,
«?. Rcvision&senai, vorn 2X Januar ll>2! (IIa K. 179.20*).

Grunde: Der K'ägcr ist am 15, April 1920 erkrankt und

1 Is zum 12. Mai 1920 arbeitsunfähig gewesen. Fr war mit einem

wöchentlichen Arbeitsverdienst vo« 1.30 Mk. bei der beklagten

Kasse gemeldet und hat demzufolge auf Grund der Satzung in

der Fassung des Nachtrags vom 27.(28. Juni 1919 ein Kranken¬

geld von 6 Mk. fiir den Arbeitstag nach einem Grundlohn von

10 Mk. erhalten. Uater Bezugnahme auf £§ 1 und 9 der Ver-

orJi.ung über Aufhebung der Verordnung vom 1. April 1520 und

Dae Gaufachkonferenz der Krafikccl^ssenangesielltea üb

Bezirk 6** Laci^s^ersklieningsanstaft Hannover tagte am

19. Juni und beschäftigte sich mit den Schiedssprüchen vom

6. April und 23. Mai und deren Ablehnung durch den Unterver¬

band. Dieser beruft sich dabei auf den Beschluß seiner Tagung

vom 27. Februar, der infolge der Stimmenenthaltucg der als

Kassenvertreter delegierten Angesteliten mindestens sehr zwei¬

felhaft zustandekam. Der Beschluß sieht vor, daß die Sätze der

Keichsbcsoldungsordnung nicht überschritten werden dürfen und

Ist als fiberholt anzusehen, weil die im Schiedsspruch vom

23. Mal festgesetzten Tiaerungszuschläge den in der Sitzung

anter dem Unparteiischen im 6. April festgelegten Richtlinien

entsprechen, durch welche bereits eine enge, allerdings nicht

schematische Anlehnung an die Besoldungssätze der Gruppen V

bis VIII der Rekhsbesoldungsordnung vorgenommen ist. Von

dem Unterverband muß daher erwartet werden, daß er seinen

Beschluß vom 27. Februar dahingehend revidiert daß die Mit*

gliederkassen zur Einhaltung des Tarifvertrages für 1921 unter

Anwendung des Schiedsspruches vom 23. Mai 1921 verpflichtet

s^d. Etliche Kollegen, insbesondere die Vertreter von Osna-

br Ick, wünschten wegen des teilweise ungünstigen Einflusses

der Anwendung des Orteklassenverzeichnisses zur Reichsbe-

*o!du!i$rsordnfir s
auf unseren Tarif den Schiedsspruch vom

23. Mai abzulehnen, dem aber ganz besonders vom Vertreter

des Hauptvorstandes« Kollegen Czech, entgegengetreten wurde.

Oegcn zwei Stimmen wurde nach eingehender Aussprache fol¬

gende Entschließung angenommen:

„Der nächste Unterverbandstag in Goslar muß unter allen

Umstünden zur Anerkennung der Schiedssprüche gelangen- Da¬

bei stellte die \irsamm!ung fest daß die Angestellten« soweit

Bie als Delegierte zum Unterverbandstag gewählt werden, das

Recht und die Pflicht haben, sich an den Abstimmungen, auch

bei den Angestelltenfragen, zu beteiligen.
Des weiteren fordert die Konferenz die Kollegen auf, dahin

tu ujrken, daß die Vorstande ihrer Kassen sich für die Aner¬

kennung der Schiedssprüche aussprechen und in diesem Sinne

auch aui den Vorstand des Unterverbandes und den nächsten

Unkrverbandstag einwirken.

Ebenso müssen die Ortsausschüsse des ADGB. in Anspruch

gekommen werden, um durch diese auf die Krankenkassenvor¬

stände einzuwirken, sich tür den Tarifvertrag und gegen die Be-

soidungsordnung zu erklären.
Dic Versammlung erwartet von allen Kollegen« daß sie sich

energisch im Sinne der obigen Richtlinien betätigen und die Gau¬

leitung von allen Schritten informieren.4*

Krankenkassenangestellte im Freistaat Sachsen- Die Tagung

des Verbandes von Ortskrankenkassen im Freistaat Sachsen am

2t. und 27. Juni in Chemnitz nahm dic Schiedssprüche des

Reichstariiausschusses vom 6. April und 23. Mai einstimmig ar.

Ueber die Bezahlung der Hilfsarbeiter, Aushilfskräfte und jugend-

lichen Angestehten war vorher folgendes vereinbart worden:

„Für die Bezahlung der Hilfsarbeiter und jugendlichen Ange-

StelHeH wurde folgende Vereinbarung getroffen: Nach vollen¬

detem 17. Lebensjahre 60 Proz. der Gruppe IV des Tarifvertrages,

nach dem 18. Lebensjahre 70 Proz.« nach dem 19. Lebensjahre

80 Pro/., nach dem 20. Lebensjahre 85 Proz., nach dem

21. Lebenslahre 90 Proz., nach dem 22. Lebenjahre 95 Proz. der

Gruppe IV des Tarifvertrages. Nach vollendetem 23. Lebens¬

lahre Anstellung nach Gruppe IV des Tarifvertrages- Aushilfs¬

kräfte erhalten das volle Gehalt nach der )eweJigcn Gruppe

des Tarifvertrags, in welcher sie beschäftigt werden.44

Auf der Tagung kam besonders zum Ausdruck, daß gegen

die ablehnende Haltung der Oberversicherungsämter der Tarif-

gemeinschaft gegenüber mit allen verfügbaren Mitteln energisch

angekämpft werden muß. Sache unserer Ortsgruppen ist es

letzt, fur die restlose Durchführung des Tarifs bei allen säch¬

sischen Kassen mit aller Entschiedenheit zu wirken. Nötigen¬

falls ist die Gaufachgruppenleitung zur Unterstützung anzurufen.

über Heraufsetzung des Grundlohns und Ausdehnung der Ver-

sieberungspflicht in der Krankenversichcruug vom «30. Amil 1928

(Reichs-Oesetzblatt Seite 769) beansprucht er ein höheres

Krankengeld.

Nach § 3 Satz 2 der Verordnung vom 1. April 19.20« der mit

§ 3 Satz 2 der Verordnung vom 30. April 1920 übereinstimmt*

hat der Vorstand der beklagten Kasse am 30. April 1920 die für

die Leistungen der Kasse maßgebenden Grundlöhne vorläufig

anderweit festgesetzt, und zwar in der Weise, daß bei einem

Tagesentgelt von 21 bis 24 Mk., wie ihn der Kläger bezog, ein

Grundlohn von 24 Mk. maßgebend und demgemäß ein Kranken-

geld von J4«40 Mk. zu gewähren ist Diese Aenderung gegen¬

über dem früheren Zustande soll aber nach dem Vorstands-

beschlussc erst vom 3. Mai 1920 ab beginnen. Den gleichen In¬

halt hat der nach $ 3 Satz 1 der Verordnung vom «30. April 1020

von dem Ausschuß beschlossene VII. Satzungsnachtrag, der bis¬

her noch nicht genehmigt worden ist

Der Kläger ist nun der Ansicht, daß die bezeichnete Erhöhung

des Grundlohnes nach den bereits erwähnten §§ 1 und 9 kraft

Gesetzes vom 7. April 1920 ab wirken müsse« denn in § 1 sei die

anderweite Festsetzung der Grundlöhne zwingend vorge¬

schrieben und 8 9 habe diese Vorschrift mit Wirkung vom

7. April 1920 ab in Kraft treten lassen.

Die Kasse vertritt demgegenüber de«n Standpunkt, daß der

Zeitpunkt von dem ab die neuen Grundlöhne gelten sollen, von

dem Kassenvorstande selbständig zu bestimmen sei, und daß die

Rückwirkung, die § 9 den §§ 1 bis 4 der Verordnung beilege« nur

die Bedeutung haben könne, die in den §§ 3 und 4 vorgesehenen

Fristen, insbesondere die für die vorgeschriebene Satzungsände¬

rung angeordnete Viermonatsfrist, bereits vom 7. April 1920 ab

in Lauf zu setzen. Da nach dem Vorstandsbeschlusse vom

30. April 1920 die höheren Grundlöhne erst vom 3. Mai 1920 ab

gelten« kämen sie nach § 211 der Reichsversicherungsordnung
dem Kläger ffir den vorliegenden Krankheitsfall noch nicht zi>

gute.
Das Versicherungsamt« das der Kläger angerufen hat hat die

Beklagte durch Vorentscheidung vom 29. Juli 1920 verurteilt«

dem Kläger für dic Dauer seiner Erkrankung ein tägliches Kran¬

kengeld von 14.40 Mk, zu zahlen. Es schließt ans dem Umstände«

daß die Verordnung offensichtlich die Kassen'eistungen der fort¬

schreitenden Entwertung des Geldes anpassen wolle, und aus dem

Wortlaute der Verordnung, daß die Kassen gehalten sein sollten«

die Erhöhung des Krankengeldes sofort, d. h. am 7. April 1920,

vorzunehmen, und daß sich der Gesetzgeber« um dieses Ziel zu

erreichen, in bewußten Gegensatz zu der älteren Vorschrift des

§ 211 der Reichsversicherungsordnung gesetzt habe.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte rechtzeitig Be¬

rufung eingelegt, mit dem Antrabe, die Vorentscheidung aufzu¬

heben und den Anspruch des Klägers auf höheres Krankengeld

als 6 Mk. für den Tag als unbegründet zu erklären.

Der Kläger hat die Zurückweisung der Berufung beantragt

Auf die Begründung dieser Anträge 11; den Parteischrift-

sutzen wird verwiesen.

Das Oberversicherungsarnt, das gemäß § 1695 Nr. 1 und 2

der Reichsversichcrungsordnung endgültig zu entscheiden hätte,

hat auf Grund des § 1693 a. a. O. die Sache an das Reiehsver-

sicherungsamt abgegeben, weil es sich um die noch nicht fest¬

gestellte grundsätzliche Austegung der §§ 1, 3 und 9 der mit Ge¬

setzeskraft versehenen Verordnung vom 30. April 1920 handelt

Seine Rechtsauffassung geht dahin, daß die in § 9 der Verord¬

nung vorgeschriebene Rückwirkung nrr den Zweck verfolge, die

am 7. April 1920 in Kraft getretenen §§ 1 bis 4 der Verordnung

vom 1. April 1920 rückwirkend außer Kraft zu setzen. Im übri¬

gen werde die Befugnis der Kassenorgane, selbständig den Be¬

ginn der neuen Grundlöhne zu bestimmen, nur insofern durch

die Verordnung eingeschränkt, als der Tag ihres Geltungsbeginns

nicht vor den 7. April 1920 verlegt werden dürfe, dagegen stehe

nichts im Wege, einen späteren Zeitpunkt zu bestimmen. Die

gegenteilige Auffassung lasse sich technisch nicht durchführen«

da eine Kasse, wie die Beklagte, nicht in der Lage sei, die für

eine bereits zurückliegende Zeit aufzubringenden Leistungen

durch nachträgliche Erhöhung der bereits gezahlten Beitrüge zu

decken.

Es war, w ie geschehen, zu erkennen.

Während nach § 180 der Reichsversicherungsordnung in der

Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1917 («Reiche*

Gesetzblatt Seite 1085) der Grundlohn bis zu 8 Mk. für den Ar¬

beitstag festzusetzen war, ichreibt § 1 der Verordnung vom

30. April 1920 ver, daß bei der Festsetzung des Grundlohnes der

Entgelt berücksichtigt werden muß, soweit er 24 Mk. für den

Arbeitstag nicht übersteigt; die Satzung kann ihn darüber hin¬

aus bis zu einer Grenze von 30 Mk. berücksichtigen. Ueber die

hierdurch erforderlichen Satzungsänderungen haben die Organe

der Kassen nach § 3 der Verordnung binnen vier Monaten nach

Inkrafttreten der Verordnung zu beschließen; bis zur Genehmi¬

gung der Satzungsänderung setzt der Kassenvorstand die erfor¬

derlichen oder zulässigen Aenderungen des Grundlohnes vorläu¬

fig fest. Es fragt sich, in welchem Zeitpunkte die auf «>ieser



Nr. 13 — 1921 Volkstumliehe Zettschrift ffir die gesamte Sozialversicherung 103

~t

Grundlage getroffenen Festsetzungen wirksam werden« ob sie

insbesondere bereits mit dem Inkrafttreten des bezeichneten § 1

fn Oeltung gesetzt werden müssen bzw. ohne weiteres in Gel¬

tung treten oder ob der Zeitpunkt ihres Geltungsbeginns von dem

K: vsenorgane beliebig bestimmt werden kann. Dabei Ist davon

auszugehen, daß die Verordnung selbst eine Festsetzung des

Grundlohnes nicht enthält, sondern einen besonderen Akt der

Kassenorgane vorsieht, durch welchen diese Festsetzung erst er¬

folgen soll. Für den Inhalt der erforderlichen Beschlüsse ent¬

hält der § 1 der Verordnung bindende Richtlinien« die immer¬

hin der freien Entschließung der Kassenorgane noch einen ziem¬

lich erheblichen Spielraum lassen. Nach der Entscheidung 2562

(Amtliche Nachrichten des RVA. 1920 Seite 175) tritt eine

Satzungsänderung, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich be¬

stimmt ist, mit dem Zeitpunkte in Kraft, in dem die Genehmigung

des Oberversicherungsamts dem Versicherungsträger zugestellt

wird. Ein Vorstandsbeschluß, der die Satzung vorläufig ändern

soll und der Genehmigung des Oberversicherungsamts nicht be¬

darf, kann dementsprechend im allgemeinen Jedenfalls nicht eher

wirksam werden, als bis er rechtsgültig zustande gekommen ist.

Wie aber die Satzung den Beginn ihrer Wirksamkeit anderweit

bestimmen, ihn auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt

verlegen kann, so muß Entsprechendes auch grundsätzlich von

dem gedachten Vorstandsbeschluß« der vorläufig an die

Stelle einer formgerechten Satzungsänderung tritt, gelten. Eine

Ausnahme von dieser allgemeinen Regel wäre nur begründet,

wenn die besondere Vorschrift, auf die sich die vorläufige oder

endgültige Satzungsänderung stützt« ausdrücklich etwas anderes

vorsähe. Das Versicherungsamt ist in Ueberein^timmung mit

der Auffassung des Klägers der Ansicht« daß die Verordnung

vom 30. April 19.20 eine derartige besondere Regelung treffe.

Es legt den § 1 der Verordnung dahan aus, daß die Regelung,

die der § 1 vorschreibe, mit Wirkung von dem Zeitpunkt ab

getroffen werden müsse, mit dem dieser Paragraph wirksam

geworden sei, d. h. vom 7. April 1920 ab. Eine derartige Rege¬

lung wäre an sich möglich; der Gesetzgeber ist nicht gehindert«

einer Satzungsänderimg — die am 7. April 1920 noch gar nicht

vorliegen konnte, weil die Verordnungen vom 1. und vom

30. April 1920 erst am 7. April bzw. 3. Mai 1920 veröffentlicht

worden sind — eine rückwirkende Kraft beizulegen. Da es sich

dabei aber um eine Ausnahme von der allgemeinen Regel han¬

deln wrürde, müßte eine dahingehende Absicht des Gesetzes in

seinem Wortlaut klar und unzweideutig zum Ausdruck kommen.

Statt dessen schafft die Verordnung vom 3ö April 1920 lediglich

eine gesetzliche Grundlage für einen Beschluß der Kassenorgane,

durch den der Grundlohn abweichend von dem bisherigen Recht

festzusetzen ist Diese gesetzliche Grundlage besteht nach § 9

der Verordnung mit Wirkung vom 7. April 1920 ab. Beschlüsse«

die von diesem Tage ab den Grundlohn den neuen Vorschriften

entsprechend festsetzen, sind daher durch die Verordnung ge¬

deckt d. b. ein derartiger Beschluß darf nicht rückwirkend über

den 7. April 1920 hinausgehen bis zu einem Zeitpunkt, in dem es

an der gesetzlichen Grundlage für ihn noch mangelt. Irgendeine

weitere Einschränkung der allgemeinen Regeln über das In¬

krafttreten von Satzungsänderungen ist dagegen in der Ver¬

ordnung nicht enthalten. Daher muß es auch hier bei der all¬

gemeinen Regel bewrenden, daß die Aenderung erst wirksam

wird, sobald sie rechtsgültig zustande gekommen ist, daß sie aber

durch eine ausdrückliche Satzungsbestimmung den Beginn ihrer

Wirkungen auch abweichend bestimmen darf. Dabei ist der Vor¬

stand bzw. der Ausschuß der Kasse allerdings verpflichtet die

in der Verordnung vorgeschriebene Festsetzung des Grundlohnes

möglichst bald herbeizuführen« um die Satzung mit den gesetz¬

lichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Auf die unver¬

zügliche Erfüllung dieser Pflicht ist gegebenenfalls im Aufsichts¬

wege hinzuwirken. Im Falle einer erheblichen Verzögerung

werden die Aufsichtsbehörde und die zur Genehmigung von

Satzungsänderungen zuständige Stelle auck verlangen dürfen,

daß den Ansprüchen der Versicherten durch eine Zurückver-

tegung des für die höheren Leistungen maßgebenden Termins

billige Rechnung getragen wird. Der von diesen Erwägungen

abweichende Standpunkt des Versicherungsamts wrürde zu außer¬

ordentlich großen Schwierigkeiten führen« wie das Versiche¬

rungsamt selbst nicht verkennt. Die Kassen würden für eine be¬

reits zurückliegende Zeit in zahlreichen Fällen erhöhte leistun¬

gen zu erbringen haben, ohne die Gewähr für die nachträgliche

Beschaffung der erforderlichen Deckung zu besitzen. Auch dieser

praktische Gesichtspunkt spricht für die in der gegenwärtigen

Entscheidung vertretene Auffassung, die auch fast allgemein in

den Fachzeil schritten geteilt wird. (Zu vergleichen Spielbanken

in der Monatsschrift für Arbeiter- und Angestellenversicherung
1920« Spalte 297, Arbeiterversorgung 1920, Seite 339 Nr. 3, Seite

437 Nr. 6f Seite 604 ff., Bescheid des Reichsarbeitsministeriums

vom 17. Mai 1920 in der Krankenversicherung 1920 Seite 99;

anderer Meinung anscheinend Hempel in der Ortskrankenkasse

1920 Spalte 35S.) Da hiernach bei Eintritt des Versicberungsfalls

die Erhöhung des Grundlohnes noch iWcht stattgefunden hatte«

ihr auch vom Vorstande eine Rückwirkung nicht beigelegt wor¬

den ist, kanc der Kläger entsprechend dem § 211 der Relchsver¬

slcherungsordnung, der durch die Verordnung vom «30. April
1920 nicht berührt wird, für die gesamte Dauer des streitigen Er¬

krankungsfalles die Bemessung des ihm zustehenden Kranketv

geldes nur nach dem damals maßgebenden niedrigeren Grund¬

lohne verlangen. In dieser Höhe ist er von der Kasse befriedigt
worden. Sein darüber hinausgehender Anspruch war abzu¬

weisen.
,

Verletzten, die eine Unfallrente von 80 vom Hundert oder

mehr der Voilrente und daneben eine weitere l'nlallrente voi

weniger als 50 vom Hundert beziehen, Ist eine Zulage auch za

der letzteren Rente zu gewähren. Entscheidung des Reichsver¬

sicherungsamts, Erster Rekurssenat, vom 1. Dezember 1920

(Aktenzeichen: Ia 2490/20).

Gründe: Der Kläger hat zwei Unfälle erlitten. Am

18. Januar 1905 hat er sich eine Verletzung der rechten und am

15. April 1913 eine solche der linken Hand zugezogen. Die Be¬

klagte gewährt ihm für die Folgen des ersten Unfalls eine Teil¬

rente von 40 vom Hundert im Betrage von 35,55 Mk. monatlich«

für den zweiten eine Teilrente von 80 vom Hundert im Monats¬

betrage von 33,35 Mk.

Durch Entscheidung vom 28. Juni 1920 hat die Beklagte dem

Kläger lediglich zu der Unfallrente von monatlich ,33,35 Mk eine

Rentenzulage von 70 v. H. im Betrage von 23.35 Mk. monatlich

bewilligt.

Der Kläger hat gegen diese Entscheidung Einspruch erhoben

und beantragt, ihm eine Rentenzulage auch zu der Unfallrente

von monatlich 35,55 Mk. zuzuerkennen.

Das Oberversicherungsarnt hat die Sache gemäß § 1693 der

Reichsversicherungsordnung an das Reichsversicherungsamt ab¬

gegeben. Auf den Inhalt des Abgabebeschlusscs vom «20. August

1920 wird Bezug genommen.

Es war wie geschehen zu erkennen.

Gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung der Reichsre¬

gierung über die Gewährung von Zulagen zu Renten aus der

Unfallversicherung vom 5. Mai 1920 („Reichs-Gesetzblatt14, Seite

878) gilt für das vorliegende Verfahren § 1693 der Reichsver¬

sicherungsordnung entsprechend. Da es sich um eine noch nicht

festgestellte Auslegung einer gesetzlichen Vorschrift von grund¬

sätzlicher Bedeutung handelt, ist der Abgabebeschluß auch zu

Recht erfolgt. Das Reichsversicherungsamt ist daher zur Ent¬

scheidung der Sache zuständig.

Verletzten, die auf Grund der reichsgesetzlichen Unfallver¬

sicherung eine Rente von 50 v.H. oder mehr der Voilrente oder

aber mehrere Renten von je weniger als 50 v.H. der Vollrente,

deren Vomhundertsätze mindestens die Zahl 50 ergeben, aus

Anlaß von Unfällen beziehen, die sich vor dem 1. Februar 1920

ereignet haben, ist nach § l Satz 1 und 2 der erwähnten Ver¬

ordnung für die Zeit vom 1. Januar 1920 bis zum 31. Dezember

1921 eine monatliche, im voraus zahlbare Zulage zu ihrer Rente

zu gewähren. Darüber, wie ein Rentenberechtigter zu be¬

handeln ist, der eine Rente von 50 v. H. oder mehr und eine

solche von weniger als 50 v. H der Vollrente bezieht, enthält

zwar die Verordnung keine Vorschrift. Dies rechtfertigt aber

nicht etwa den Schluß, daß beabsichtigt gewesen sei, dem Ver¬

letzten in Fällen der letzterwähnten Art eine Zulage lediglich zu

der Unfallrente von 50 v. H. oder mehr zu gewähren. Andern¬

falls würde beispielsweise ein Verletzter, der 2 Renten von ie

45 v. H., und ebenso ein Verletzter, der 2 Renten von je 50 v. H.

bezieht, eine Zulage zu beiden Renten erhalten, während einem

Verletzten, der eine Rente von 50 v. H. und eine weitere Rente

von 45 v. H. bezieht, nur eine Zulage zu der Rente von 50 v. H*

zu zahlen wäre. Ferner würde z. B. einem Verletzten, der bis¬

her eine Rente von 45 und e;ne solche von 50 v. H. bezogen

hat im Falle der Minderung der zweiten Rente nunmehr eine

Zulage zu seinen beiden Renten zu gewähren sem« während ihm

vorher eine Zulage nur zu der Rente von 50 v.H. zu zahlen ge¬

wesen wäre. Eine derartige Unbilligkeit kann beim Erlaß der

Verordnung vom 5. Mai 1920 nicht gewollt sein. Ofienbar hat man

vielmehr für selbstverständlich gehalten, daß, wenn ein Verletzter,

der zwei Renten von je weniger als 50 v.H. bezieht deren Vom¬

hundertsätze zusammen die Zahl 90 erreichen. Anspruch auf die

Zulage zu seinen beiden Renten auf Grund der Verordnung hat,

der gleiche Anspruch von einem Verletzten erhoben werden kann,

der eine Rente von 50 v. H. oder mehr der Vollrente und eine

solche von weniger als 50 v. H. bezieht. Es muß angenommen

werden, daß aus diesem Grunde von e;ner entsprechenden aus¬

drücklichen Bestimmung abgesehen worden ist. Das Reichs¬

versicherungsamt hat hiernach keine Bedenken getragen, den § l

der Verordnung vom 5. Mai 1920 dahin auszulegen, daß Ver¬

letzten, die eine Unfallrente von 50 v. H. oder mehr der Voll¬

rente und daneben eine weitere Uufallrente von weniger als

50 v. H. beziehen, eine Zulage auch zu der letzteren Rente zu

gewähren ist

Dem Einspruch des Klägers war demnach stattzugeben, und

die Berufsgenossenschaft unter Abänderung ihrer angefochtenen

Entscheidung zu verurteilen, dem Kläger vom 1. Januar 1920 ab

eine weitere Rentenzulage von monatlich 24,90 Mk. zu zahlen.
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fntschadigungspflicht des Hausbesitzers gegenüber der Orts¬

krankenkasse be) Unfall eines Kassenrabattes. Urteil des

Amtsgerichts Berlin-Mitte vom 3. Man 1921. (Geschäfts-Nr. 3C.

J«S4. 20 14J Tatbestand und Entscheidungsgründe: Der Maurer

Albert B. hat im Hause der Beklagten im OuergebäiKie des zwei¬

ten Hofes eine Mietwohnung inne. Als er am 2. Januar 1920,

morgens gegen 6 Uhr, zur Arbeit gehen wollte, kam er auf dem

zweiten Hof des Hauses in der Dunkelheit zu Fall und zog sich

dadurch einen Bluterguß im rechren Knie zu. der ihn arbeits¬

unfähig machte. Zu seiner Wiederherstellung hat die Klägerin,

bei der B. versichert ist. gesetzmäßig die in der hiermit in bezug

genommenen Klagerechnung angegebenen Aufwendungen im Ge¬

samtbetrag von 467 Mk. gemacht, deren Erstattung sie von der

Beklagten auf Grund der geltenden gesetzlichen Zession ver¬

langt mit der Behauptung, daß B. über einen im Wege liegenden

festgefrorenen Schneehaufen gefallen sei. und daß die Angestell¬

ten der Beklagten es fahrlässig untcrlassesn hätten, für Freihal¬

tung des Weges über den Hof Sorge zu tragen. Die Klägerin

hat deshalb beantragt, wie erkannt. Die Beklagte hat Klage-

abweisung beantragt. Sie bestreitet die klägerischen Angaben

und entgegnet daü der Schnee auf dem Hof am Abend vor dem

Unfall zusammengefegt und ein gut passierbarer Weg freigemacht

worden sei. so daß der Unfall auf eigene Fahrlässigkeit des B.

zurückgeführt werden müsse.

""

Wagen der weiteren Anführungen der Parteien wird auf die

gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Es ist nach Maßgabe der Beschlüsse vom 10. Mai und

17 Juni 1920 Beweis erhoben worden durch eidliche Vernehmung

des Verwalters H.. des Maurers B., Frau Ch.« Mechaniker R und

des Arbeiters B. als Zeugen. Wegen ihrer Aussagen wird auf

die Protokolle vom 7. Juni und 20. September 1920 verwiesen.

Durch die Beweisaufnahme ist dargetan, daß B. in der

Dunkelheit am Morgen über einen hartgefrorenen Schneehauien

gefallen ist. der auf dem Hof auf dem Wege lag. den er gehen

mi:Bte, urn von seiner Wohnung auf die Straße zu gelangen. Die

Beklagte als Vermieterin w;ir EL, ihrem Mieter, gegenüber ver¬

pflichtet, für die Reinigung des Hofes Sorge zu tragen, insbeson¬

dere bei Schneefall für einen gangbaren Weg über den Hof in

der Richtung zur Straße zu sorgen. Hatten Kinder auf diesen

Weg im Spiel einen Schneehaufen gehäuft« wie als erwiesen

anzusehen, so war es ihre bzw. ihrer Augestellten Aufgabe, die¬

ses Hindernis rechtzeitig vom Wege zu entfernen. Geschah das

nicht, wie im vorliegenden Falle« so handelte sie fahrlässig und

die Beklagte haftet ihrem Mieter als Vertragsgegner für jeden

aus dieser Fahrlässigkeit entstandenen Schaden, und zwar für

das Versehen ihrer Angestellten, die die Reinigung des Hofes zu

besorgen hatten, wie für eigenes Verschulden. Auf eigenes Ver-

schu den des Verletzten kann sich die Beklagte zu ihrer Be¬

freiung nicht berufen. Bei der am Morgen herrschenden Dunkel¬

heit konnte der Verletzte das Hindernis nicht bemerken und ver¬

meiden, andererseits brauchte er in der berechtigten Voraus¬

setzung, daß der ständig benutzte Weg frei sei, sich auch nicht

mit Licht zu versehen. Der Sturz B.s ist hiernach auf ein Ver¬

schulden der Angestellten der Beklagten zurückzuführen, für das

sie einzustehen hat. Daß B. sich durch den Sturz Verletzungen

zugezogen hat, die zu seiner Wiederherstellung die angegebenen

Aufwendungen der Klägerin notwendig gemacht haben, sowie die

Hohe dieser Aufwendungen, ist unbestritten geblieben. B. wäre

mithin berechtigt, in dieser Höhe von der Beklagten auf Grund

seines Mietvertrags Schadenersatz zu verlangen. Gemäß § 1542

RVO. ist daher die Klägerin zur Geltendmachung dieser An¬

sprüche Bj berechtigt. Die Beklagte war somit nach dem Klage¬

antrag zu verurteilen. Die seit Klagezustellung geforderten Ver¬

zugszinsen rechtfertigen sich aus §§ «284, 288 BGB., die Kosten-

eritscheidting-folgt aus § 91, die Anordnung der vorläufigen Voll¬

streckbarkeit aus § 710 ZPO.

Kein rechtsgültiger Antrag auf Krankenhauspflege. Ent¬

scheidung des Oberverskherangsamta Berlin vom 7. Dezember

1920. Aktenzeichen: K. 209*120. VII.

G i »i n J e : Die angefochtene Vorentscheidung konnte nur

aus den darin dargelegten zutreffenden Gründen bestätigt wer¬

den. § 4.*7 der Reichsvtrsicherungsordnung macht die Gewäh¬

rung der erweiterten Krankenpflege von dem Antrage des Dienst-

berechtigten oder des Dienstboten abhängig. Der Vertreter der

Annendirektion erblickt einen solchen Antrag in dem von der

KlCgerin vollzogenen Formular vom 31« August 1916 (Blatt 1 der

Unterstützungsaktcn). speziell in den Worten: Ich bin damit

einverstanden« daB für de Kosten der Krankenhauspflege aus

den mir nach der Reichsversichenmgsord.umg zustehenden An¬

sprüchen nach Maßgabe dieses Oesetsea Ersatz geleistet wird.

Das Gericht vermag die Auffassung der Armendirektion nicht

zu teilen, denn in dem Vordruck ist von einem Wunsche der

Klägerin, Krankcnhauspfege zu erhalten, mit keinem Worte die

Rede, sondern lediglich die Zustimmung ausgesprochen, daß der

Armendirektion für die Kosten der Krankenhausbehandlung nach

Maßgabe des Oesetzes Ersatz geleistet werde. Die Zustimmimf

Ist also zum Vorteil eines anderen erfolgt, wahrend der voiH

Oesetz geforderte Antrag im eigenen Interesse zu stellen ist.

Wollte man aber selbst die Zustimmungserklärung zugunsten de?

Armendirektion als einen Antrag der Klägerin auslegen, so fehlt

es jedenfalls an der ordnungsmäßigen Weiterleitung dieses An*»

träges an die Allgemeine Ortskrankenkasse der Stadt Berlin.

Die Armendirektion hat sich zu diesem Zwfecke nach ihrer An*

gäbe ihres Vordruckes Nr. 6 bedient und einen solchen der Kasse

zugesandt. Dieser Vordruck gliedert sich nach seiner Fassung

in eine Mitteilung, daß ein Erkrankter in das Krankenhaus auf¬

genommen worden ist, weil sein Zustand die Abweisung nicht

erlaubte, und knüpft daran die Frage« ob und bis zu welchem

Zeitpunkt die Kurkosten von der Kasse übernommen werden.

Diese Formularfrage kann als ein Antrag der Erkrankten selbst

schon um deswillen nicht angesehen werden, weil eine Willens¬

erklärung der Klägerin darin überhaupt nicht zum Ausdruck

kommt« ja nicht einmal angedeutet ist, daß die Armendirektion

im Auftrage der Erkrankten handelt oder überhaupt zu dieser in

einem vertragsmäßigen Vertretungsverhältiüsse steht. Vielmehr

muß aus der Ueberschrift des Formulars: „Städtisches Kosten-

Einziehungs-Bureau" sowie aus der Fassung des Textes und der

Unterschrift entnommen werden, was es hi Wirklichkeit auch

nur ist« nämlich ein selbständiges Vorgehen des Einziehung**

bureaus im eigenen Namen und im eigenen Interesse. Demge¬

mäß hat es die Krankenkasse auch nur so angesehen und nur

so ansehen können, zumal dasselbe Fofmular in gleicher Weise

zur Anwendung gelangt, einerlei ob es sich um erweiterte Kran«

kenpflege zugunsten eines Dienstboten (§ 437 Reichsversiche¬

rungsordnung) oder aber um ein anderes Kassenmitglied handelt«

bei dem es eines solchen Antrages nicht bedarf. Dem*

entsprechend hat die Kasse auch nur Ersatz im Rahmen dea

§ 1531 zugestanden. Offenbar hat sich die Armendirektion ur¬

sprünglich auch selbst nicht als Vertreterin der Erkrankten be*

trachtet, denn sonst wäre es nicht verständlich, aus welchem

Grunde sie unter dem 31. August 19i8 im eigenen Namen Klage

gegen die Ortskrankenkasse erhoben hätte. Der Erklärung des

Vertreters im Verhandlungstermin, das sei versehentlich ge¬

schehen, steht entgegen, daß sich die Armendirektion bei der

abweisenden Entscheidung des Versicherungsamts beruhigt und

das Versehen nicht durch Einlegung eines Rechtsmitteis richtig*

zustellen versucht hat

Ein rechtsgültiger Antrag auf Gewährung von Krankenhaus*

pflege ist somit bei der Ortskrankenkasse nicht gestellt; die

Klage unterlag deshalb schon aus diesem Grunde der Ab*

Weisung. Bei dieser Sachlage erübrigte sich die Feststellung,

ob und welche weiteren Gründe dem Klagebegehren entgegen¬

stellen, wie auch die Frage der Nachprüfung entzogen ist. in¬

wieweit die Klägerin« selbst im Falle ihres Obsiegens. berechtigt

wäre, der Armendirektion jegliche Ersatzleistung zu verweigern«

und zwar im Umfange des § 1531 deshalb, weil insoweit die

Krankenkasse der Armendirektion zur Ersatzleistung verpflich¬

tet und nach ihrer eigenen Erklärung auch bereit ist; und dar*

über hinaus, auf Grund des § 119, Ziffer 3 Reichsversichertmgs-

ordnung (vgl. Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom

II. Juni 1913 A. N. S. 673 letzter Absatz).

Darf ein Arbeitgeber seine Arbeiter mit Ihrer Zustimmung

länger als 8 Stunden täglich beschäftigen? In dieser Frage hat

das Landgericht Braunschweig 6 Bierfahrer zu je 10 Mk. Geld¬

strafe verurteilt weil sie bei ihren Fahrten zur Kundschaft aus

freien Stücken fast regelmäßig länger fc!s 8 Stunden am Tage

gearbeitet und dadurch gegen die Verordnung vom 23. No¬

vember 1918 «Regelung der Arbeitszeit für gewerbliche Arbeiter)

verstoßen haben. Völlig entgegengesetzt entschied das Ober¬

landesgericht Königsberg. Ein Arbeitgeber, welcher aus

demselben Grunde unter Anklage gestellt war, wurde vom Land¬

gericht freigesprochen. Auf die Revision des Staatsanwalts hat

das Oberlandesgericht in Königsberg die Strafbarkeit des Ar*

beitgebers bejaht, weil die soziale Schutzvorschrift des acht¬

stündigen Arbeitstages grundsätzlich zwingenden Rechts ist Die

Arbeiter sollten nicht nur vor einer Ausbeutung ihrer Arbeits¬

kraft durch ihre Arbeitgeber geschützt werden, sondern in ihrem

eigenen Interesse und im Interesse der allgemeinen Volksgesund-

he.t auch voreiner Ausbeutung (furch sich selbst«

Bedenken gegen die Gültigkeit der Verordnung bestehen nicht

Strafbar ist bei ihrer Nichtbeachtung nicht der Arbeitnehmer«

der freiwillig Ueberstunden leistet, sondern der Arbeitgeber.

(Vgl. RG. in Strafsachen, Bd. 55, S. 70 ff.)

Aufgabe der maßgebenden Körperschaften muß es sein« hier

baldigst eine altgemeine bindende Entscheidung herbeizuführen

und für die Beachtung derselben Sorge zu tragen. Schö.

An unsere Leser.

Die nächste Nummer unseres Blattes mit der Beilage

„Der fre>c Angestellte44 erscheint erst am 3. August 1921.
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